
Antrag zur Änderung der Jugendordnung  

(Dieser Antrag wird bei der Jugendvollversammlung und bei der 

Mitgliederversammlung 2020 behandelt) 

Jugendordnung 

Alt 

 

§ 6          

c ) Wahl des Fachwartes Jugend 

… 

Der Fachwart Jugend wird von der ordentlichen 

Abteilungsjugendvollversammlung auf die Dauer von jeweils 

zwei Jahren bei einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Er ist 

Vorsitzender des Jugendausschusses. 

 

 

§ 7 

Der Fachwart Jugend lädt zur Jugendvollversammlung durch 

Aushang in der Sportstätte „Schwimmsportschule Carlstraße“ 

und…  

 

§ 8 und 12 

Fachwart Jugend 

 

 

 

 

 

Jugendordnung 

 Neu 

 

§ 6 

Wahl des Jugendwartes und der Jugendwartin   

… 

Die Jugendwarte werden von der ordentlichen Abteilungs-

jugendvollversammlung auf die Dauer von jeweils zwei Jahren 

bei einfacher Stimmenmehrheit gewählt. In geraden 

Kalenderjahren (0 ist gerade) wird der Jugendwart, in ungeraden 

Kalenderjahren die Jugendwartin gewählt.      

 

§ 7 

Der Vorsitzende des Jugendausschusses lädt durch Aushang in 

der Sportstätte „Schwimmsportschule Carlstraße“ und… 

 

 

§ 8 und 12 

Fachwart Jugend (alt) wird durch „Vorsitzender des 

Jugendausschusses“ ersetzt 



 

§ 15 

Der Jugendausschuss setzt sich zusammen aus dem Fachwart 

Jugend und bis zu acht Beisitzern. Die Beisitzer werden vom 

Fachwart Jugend berufen,… 

 

 

 

 

§ 20   

Der Fachwart Jugend vertritt stimmberechtigt die Schwimm-

jugend im Abteilungsvorstand, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15 

Der Jugendauschuss setzt sich zusammen aus dem Jugendwart, 

der Jugendwartin und bis zu acht Beisitzern. Die Beisitzer 

werden von den Jugendwarten berufen, … 

Der Jugendausschuss wählt aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden. Vorsitzender kann nur einer der beiden 

Jugendvertreter im Vorstand sein, der bereits volljährig ist. 

 
§ 20 

Der Jugendwart und/oder die Jugendwartin vertreten 

stimmberechtigt die Schwimmjugend im Abteilungsvorstand, … 


